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In erster Lesung hat das Parlament am Donnerstag, 11. Juni 2026, den Gesetzentwurf der
Bundesregierung „zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom und zur Bereitstellung
neuer Kapazitäten und zur Änderung der Besonderen Gebührenverordnung BNetzA“
(21/6279(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/6563(Dokument, öffnet ein neues
Fenster)) beraten. Zur Debatte lag außerdem ein Gesetzentwurf des Bundesrates zur
Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus der
Windenergie an Land (21/5920(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) vor. Beide Vorlagen
wurden – ebenso wie Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die
Linke – nach halbstündiger Aussprache zur weiteren Beratung an die Ausschüsse
überwiesen. Federführend ist der Ausschuss für Wirtschaft und Energie.

Die Anträge der Grünen trägt den Titel „Effiziente Kapazitätsausschreibungen mit Zukunft – Für
eine Versorgungssicherheit ohne teuren fossilen Lock-In“ (21/6369(Dokument, öffnet ein neues
Fenster)). Der Antrag der Linken fordert eine „bezahlbare, erneuerbare und dezentrale“
Energieversorgung (21/6360(Dokument, öffnet ein neues Fenster)).

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Die Bundesregierung will mit ihrem Gesetz sicherstellen, dass auch in Zukunft ausreichend flexible
Kapazitäten auf dem Strommarkt verfügbar sind. So solle weiterhin eine stabile Versorgung im
Stromsystem jederzeit gewährleistet bleiben – „auch wenn die Sonne nicht scheint und der Wind
nicht weht“, schreibt die Regierung. 

Der Gesetzentwurf führt einen sogenannten Kapazitätsmarkt ein. Damit soll der Bedarf für eine
sichere Versorgung mit Strom ab 2031 gedeckt werden. Bereits in den nächsten zwölf Monaten
sollen steuerbare Kapazitäten im Umfang von insgesamt elf Gigawatt ausgeschrieben werden – also
Stromkapazitäten, die flexibel ein- und ausgeschaltet werden können. In den Jahren 2027 und 2029
sollen zwei weitere Ausschreibungen folgen. 

„Finanzielle Anreize für Investitionen“
Ein Kapazitätsmarkt entlohne Anbieter schon für die Bereithaltung von Leistung und nicht erst,
wenn der von ihrer Anlage produzierte Strom abgenommen wird, macht die Bundesregierung
deutlich. Das schaffe wichtige finanzielle Anreize für Investitionen in neue Anlagen sowie den Erhalt
bestehender Kapazitäten – „auch, wenn die Kraftwerke nur wenige Stunden im Jahr benötigt
werden“. 

Mit einem Zuschlag gingen aber auch Verpflichtungen einher, heißt es. Anlagen müssen die
zugesicherte Leistung zu relevanten Zeitpunkten nachweislich erbringen und Neuanlagen
fristgerecht errichtet werden. 

https://dserver.bundestag.de/btd/21/063/2106369.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/063/2106369.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/063/2106369.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/063/2106360.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/063/2106360.pdf


Gesetzentwurf des Bundesrates
Der Gesetzentwurf des Bundesrates (21/5920(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) fordert eine
zusätzliche Sonderausschreibung für Windenergie an Land mit einem Volumen von 5.000 Megawatt
für das Jahr 2026. Das Vorhaben soll in die ohnehin geplanten Änderungen des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) eingehen und den Ausbau von Windenergie beschleunigen. Die
zusätzlichen Mengen werden nicht auf die regulären Ausschreibungsvolumina angerechnet. 

Mit der Maßnahme will die Länderkammen dem hohen Bestand an genehmigten, aber noch nicht
fertiggestellten Windenergieprojekten begegnen und diese „schnell in Betrieb“ bringen. Zudem solle
die Energieversorgungssicherheit erhöht und die Abhängigkeit von Importen reduziert werden,
heißt es in dem Entwurf. Die Gesetzesinitiative wurde maßgeblich von den Ländern Bayern, Baden-
Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in den Bundesrat eingebracht.

Antrag der Grünen
Mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 stellt der Bau langfristig fossil betriebener
Gaskraftwerke „ohne glaubwürdige und ambitionierte Umstellungsperspektive“ für die Fraktion von
Bündnis 90/Die Grünen „keine Option“ dar. Die Abgeordneten fordern in ihrem Antrag, „Kraftwerke
mit einem sicheren und kurzfristig umsetzbaren Umstellungspfad auf Wasserstoff“. Die
Bundesregierung wird aufgefordert, den Entwurf für das Strom-Versorgungssicherheits- und
Kapazitätengesetz anzupassen, so dass es bei den Ausschreibungen von Kapazitäten zur
Stromversorgung nicht ausschließlich zum Neubau von Gaskraftwerken kommt, die überwiegend
und für lange Zeit fossil betrieben werden.

Aus dem Grund gelte es, die Kriterien für Anlagen bei Kapazitätsausschreibungen so auszugestalten,
dass der Rahmen für alle Technologien gleichwertig ausgestaltet wird und „wirklich alle Potenziale
für Kapazitäten genutzt werden können“. Für die ersten Kapazitätsausschreibungen, die bereits im
September 2026 stattfinden sollen, verlangen die Abgeordneten „klare Angaben“ dazu, wie die
Umlage zur Finanzierung eines Kapazitätsmechanismus ausgestaltet werden soll. „Schon zu diesem
Zeitpunkt muss klar sein, welche Belastung durch eine Umlage für die einzelnen Bürgerinnen und
Bürger sowie Unternehmen entstehen kann“, heißt es in dem Antrag.

Antrag der Linken
Die Fraktion Die Linke ist der Ansicht, dass die Bundesregierung mit dem Entwurf für das Strom-
Versorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz „nicht nur Klimaziele, sondern auch fairen
Wettbewerb, Kosteneffizienz und eine krisenfeste Energieversorgung“ gefährdet. 

Anstatt den Neubau von Gaskraftwerken zu subventionieren, sollten „klimafreundliche Alternativen
wie Batteriespeicher“ vorangebracht werden. Dazu verlangen die Linke-Parlamentarier eine
Überarbeitung des Entwurfs von dem StromVKG und des „Netzpakets“ sowie eine Reform des
Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG). Zum einen solle der Ausbau der erneuerbaren Energien und
die Elektrifizierung aller Sektoren beschleunigt und konsequent vorangebracht werden, zum
anderen solle der Ausstieg aus fossilen Gasen vorbereitet werden, um die Stromproduktion aus Gas,
die um ein Vielfaches teurer sei als die Stromproduktion aus Erneuerbaren, so weit wie möglich und
so schnell wie möglich reduziert wird. Außerdem solle die Bundesregierung einen Gesetzentwurf
vorlegen, der eine Infrastrukturgesellschaft des Bundes einrichtet, um flexible Reservekraftwerke in
öffentlicher Hand zu betreiben. (nki/hau/11.06.2026)
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